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Allgemeine Bekanntmachungen zu den 
Abstimmungen – Kantonale Volksabstimmungen 
vom 8. März 2026: Erwahrung

Titel der Abstimmung 
Kantonale Volksabstimmungen vom 8. März 2026: Erwahrung 

Datum der Abstimmung 
08.03.2026 

Beschluss 

Der Regierungsrat erwahrt das Ergebnis der kantonalen Volksabstimmungen vom 8. 
März 2026. 

Gestützt auf § 15 Absatz 1 GpR wird beschlossen: 

://: 

1. Die Ergebnisse der kantonalen Volksabstimmungen vom 8. März 2026 werden als 
gültig erklärt. 

2. Die formulierte Gesetzesinitiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen - nur mit 
Zustimmung des Volkes» vom 10. August 2023 und der Gegenvorschlag des Landrats 
vom 11. September 2025 werden als abgelehnt erklärt. 

3. Die formulierte Gesetzesinitiative «Vollumfänglicher Steuerabzug der 
selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(«Prämienabzug für alle»)» vom 15. August 2024 und der Gegenvorschlag des 
Landrats vom 11. September 2025 werden als abgelehnt erklärt. 

4. Die formulierte Gesetzesinitiative «Potential nutzen – Versorgung sichern: Für eine 
vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet» («Solar-Initiative») wird als abgelehnt 
erklärt. 

5. Die formulierte Verfassungsinitiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative» wird 
als abgelehnt erklärt. 

6. Die Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft wird als angenommen erklärt. 
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